
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/9/23 4Ob39/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1975

Norm

EO §307 Abs1

Rechtssatz

Ein auf Begehren des Überweisungsgläubigers vom Exekutionsgericht erlassener Erlagsauftrag (§ 307 Abs 1 EO)

gegenüber dem Drittschuldner ist kein Exekutionstitel, der Drittschuldner kann - unbeschadet seiner durch die

Nichtbefolgung des Auftrages begründeten Schadenersatzp:icht - nur durch eine förmliche Klage zur Hinterlegung

gezwungen werden.
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